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Prälat Adolf Franz.
Ein Leben-sbild, von Dr. J. Jungnitz.

Prälat Franz, der Breslauer Diöze·se entstammt
und lange Zeit hervorragend in ihr tätig, ist auch,
nachdem er seinen Woh»nsitz nach «auswärts verlegt
hatte, mit ihr und besonders mit ihrem Obe.rhirten
in enger Verbindung geblieben, und hat namentlich
ihren Wohlfahrtseinrichtungen beständig lebhaftes, tat-
kräftiges Interesse gezeigt und sie wiederh-olt, noch
gegen Ende ·seines Lebens, zum Gegenstande s-e-i.ne·r lite-
rari«schen Tätigkeit gemacht. Eine Skizze seines Lebens
und Wirkens wird darum nun, da er heimgegangen
ist, den Breslauer Diözesane«n erwünscht sein.

Seine Wiege stand im Mittelpunkte der schlesischen
We.berindustrie, im Hause eines Leinwandsabrikanten
zu Langenbielau. Dort wurde er am 21. Dezember
1842 geboren. Als Mitgift fürs Leben hatte er einen
frommen Sinn und reiche ·Geistesanlagen erhalten.
Die Frömmigkeit erhielt ihre. Pflege durch die Mutter;
noch im hohen Alter erinnerte er sich pietätvoll, wie
die Mutter ihn beten gelehrt hatte. Die h·ervoir-.-
ragenden Talente traten schon in der Volksschule
hervor und bewogen den Vater, in Übereinstimmung
mit dem Zeugnifse des Pfarrers un-d Lehrers, den
Sohn auf das Gymnasium. zu Glatz zu geben. Nach
glänzender Ab«solvierung desselben bezog Franz im
Herbste 1863 die Universität BresElau, wo er ein
halbes Semester der juristischen Fakultät angehörte,
dann -aber der Theologie sich zuwandte. Die katholisch-
th-eologi"sche Fakultät war damals lückenhaft befetzt, und
Franz folgte im Herbst» 1864 dem Zuge, der viele
Theologen aus den östlichen Provinzen nach Münster

führte. Hier lag er mit erfolgreichem Eifer den
Studien, besonders den kirche.ngeschichtlichen, ob und
beteiligte sich zugleich an dem aufblühenden katho-
lischen akademischen Vereins-leben. Nachdem er während
des Krieges 1866 zu ungewöhnliche.-r Zeit die Sub-
diakonatsweihe erhalten hatte, schloß. er seine aka-
demischen Studien am 26. Januar 1867 mit der Pro-
motion zum Lizeutiaten der Theologie, die auf Grund
seiner Dissertation ,,De Prospero Aquitano« erfolgte.
Im Februar 1867 trat er in das Breslauer Klerikal-
seminar und wurde am 27. Juni desselben Jahres
von Fürstbi«schof H-einrich Förster zum Priester geweiht.
Während der -dreij«ährigen Seel«sorgs-tätigkeit als Kaplan
in Sprottau se-tzte er die wisse«nschaftlichen Studien fort
und las mit b-eh-arrlichem Eifer die Werke des heiligen
Augustinus.

Seine Ab-sichten richtete-n sich auf einen akademischen
Lehsrstuhl, und er geda-chte zunächst sich als Pri.vat-
dozent für Kir·chengeschi-chte an der Breslauer Uni-
versität zu habilitieren. Damit entsprach er den
Wüns-chen seines Bischofs, der seinen Th-eologen das
Hören korrekter kir-chengeschi-ch.tlicher Vorlesungen er-
möglichen wollte, da Professor Reinkens schon vor
seinem formellen Abfall durch unkirchliche Gesinnung
sich verdächtig machte.

Franz hatte- 1·870 das theologi-sche Konvikt in
Breslau bezogen, um frei von amtlichsen Verpflich-
tungen den .»Stu.die-n ob;zuliege«n. Er reichte eine Mono-
graph-ie über M. Aurelius Eassiodorius Senator als
Habiili.tations·schrift ein, die von Reinkens für unge-
nügend, vom Korreferenten (Lämmer) aber für ge-
nügend erklärt wurde. Der Minister, dessen Ent-
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sche·idung angerufen wurde, forderte ein Gutachten der
katholisch-theologischen Fakultät in Bonn ein, die gegen
Reinkens entschied. Dieser wußte sich trotzdem des
unbequemen Rivalen zu entledigen, indem er dem
Habi.litanden, wie einige Jahre vorher in ähnlichem
Falle dem Präfekten Dr. Otto, zu erwägen gab, daß
es ihm freistehe, das Promotionsdiplom, weil von
einer andern Fakultät ausgestellt, nicht anzuerkennen
1md demnach ein Eolloquium über alle Fächer der
Theologie zu verlangen; Colloquium sei aber nur ein
milderer Ausdruck für Examen. Man könne innerhalb
der Grenzen des Ge-setze«s die Anforderungen höher und
niedriger stellen, ohne dem Rechte zu nahe zu treten.
Es sei nicht schwer, bei dem gegenwärtigen Stande der
Wissenschaft ein Examen so einzurichten, daß man. beim
Studium ergraut sein müßte, um es zu bestehen.

Unter solchen Umständen verzichtete Franz auf die
.Habilitierung. Er verwertete inzwischen seine Kennt-
nisse im theologischen Konvikte, indem er kirchen-
geschichtliche Repe·titionen hielt, die er zu förmlichen
Vorlesungen ausgestaltete. Über diese Vorlesungen
urtei«lte ein Zuh«örer, der spätere Redemptorist Pro-
fessor Dr. Rösler: ,,Ein gewisser anziehender Geistes-
adel sprach aus den feinen Gesichtszügen mit den klugen
freundlichen Augen. Der lebh-aste natürliche Vortrag
in schöner klarer Sprache war das Ergebnis tiefer
selbständiger Studien. Die Stu·denten, die noch
Reinkens gehört hatten, verglichen unwillkürlich den
se-lbstbewußten, abstoßenden Gelehrtendünkel dort nnd
das schlichte, anziehende Streben hier, die Wahrheit
ungeschminkt, aber begeistert für die Kirche mitzu-
teilen.«

Neben den gelehrten Studien bestätigte er damals
schon seine Befähigung für öffentliches, politisches
Wirken. Am 23. Dezember 1.872 iibernah-m er provi-
sorisch die Redaktion der Schlesischen Volkszeitnng, die
durch das eigenwillige Verhalten ihres bisherigen Re-
dakteurs B. v. Flore-neourt in h·öchst kriti«sche Lage
geraten war, mit der Erklärung: »Ich verkenne die
Schwierigkeit der Verh-ältnisse, unter welchen ich die
Redaktion antrete, keineswegs, aber es erschien mir
als eine unabweisbare Pflicht, meine Bedenken und
persönlichen Neigungen heiligen Interessen, deren Ver-
teidigung die Aufgabe dieser Zeitung ist, unte.rznordnen.
Nach meinen besten Kräften werde ich der Pflicht, -die
mir nunmehr obliegt, zu genügen suchen, treu dem
.Programm unsrer Zeitung, für die Rechte unserer
heiligen Kirche und die Interessen des katholischen
Volkes mit furchtlosem Freimute eintreten« Nach
dieser Erklärung hat er gehandelt, nur in der Zeit
vom 9. März bis 1.. April 1873 mußte er sich in-
different verhalten. Jnfolge des Streiks der Setzer in

den Breslauer Zeitungsdruckereien sahen sich die Be-
sitzer und Verleger sä1ntlicher Breslauer Zeitungen
in die Notwendigkeit versetzt, eine gemeinschaft"liche
,,Normalzeitung« erscheinen zu lassen, die durch Lehr-
linge in der Kornschen Druckerei gesetzt wurde. Sie
erschien täglich einmal; Franz saß mit Petzet, Stein,
Semrau, Korpeles, Eras in der Redaktion.

Anfang Mai 1873 trat er zurück, übernahm aber
schon am 1. Juli 1873 die Redaktion des Schlesischen
Kirchenblatts und stellte sich zur Aufgabe, »die Jnter-
essen der katholischen Kirche zu verteidigen, die Katho-
liken Schle«siens über die kirchlichen Zeitfragen zu orien-
tieren und den religiösen Sinn zu fördern.« Der schon
entbrannte Knlturka1npf gab ihm Gelegenheit genug,
seinen Eifer in der Lösung dieser Aufgabe zu betätigen.
Den Charakter der Ze«it«schrift als Organ der Katholiken
Schle«siens brachte er in jeder Nummer durch lokal-
geschichtliche Artikel zum Ausdruck. Dazu kamen
größere diözesangeschicht«liche Abhandlungen aus seiner
Feder von bleibenden! Werte. J1n Jahrgang 1875
veröffentlichte er ,,Aktenstiicke, betreffend die Abtrennnng
des österreichischen Anteils des Bistums Breslau.
(1875, Nr. 33��85). Bald darauf belenchtete er unter
dem Titel ,,Protestantische Aunexionssgelüste« die For-
derung, welche protestantische Gei.stliche, auf die Kultur-
kampfstimmnng des Staates rechnend, erhoben, die
sogenannten erloschenen Kirchen den protestantischen
Gemeinden zu übergeben. (1875, Nr. �45-�47.) Im
Anschluß hieran stellte er im folgenden Jahrgange das
ganze gewaltsame Verfahren der ,,Anflösung katholischer
Parochie«n in Schlesien« dar. (1876, Nr. 3���5.) Als
im April 1876 das Theologische Konvikt staatlicherseits
geschlossen wurde, berichtete er über den Vorgang und
schloß daran eine Geschichte der Anstalt in dem Artikel:
,,Zur Geschichte des aufgelösten F1«irstbischöflichen Kon-
vikts für Studie«rende der Theologie« (1876, Nr. 16, 17.)
In demselben Jahrgange brachte er höchst interessante
Nachrichte«n über »die. Gründung von Kolonien in
Ober«schlesien«, durch die nach der preußischen Besitz-

kraft des Landes gesteigert und der Verbreitung des
Protestantismns in kath-olischen Gegenden Vorschub ge-
leistet werden sollte. (1.876, Nr. 28.)»

Am 1. April 1877 ,,zwangen« ihn ,,unabweisliche
Arbeiten«, besonders auch die parlamentarische Tätig-
keit, in die er durch die kirche.npolitischen Zeitverh-ält-
nisse hineingezogen war, die Redaktion des Kirchen-
blatts niederzulegen. Er hielt indes die Verbindung
mit dem Kirchenblatte aufrecht und veröffentlichte im
Jahrgang 1878 (Nr. 34--«36) einen Vortrag, den er
über »die Kirchenpolitik Friedrichs II. von Preußen«
gehalten und worin er die Stellung, die der König der

ergreifung die Bevölkerung vermehrt und die Steuer-
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katholischen Kirche gegenübe.r eingenommen, quellen-
ntäßig scharf beleuchtete. Der Vortrag erschien auch
in Sonde·rdruck.

Er hatte inztvischen neue Versuche gemacht, zum
akadentischen Leh"ramte zu gelangen, und sich wissen-
schaftlich betätigt, um seine Befähigung darzutun. Jn
der Osterreichischen Vierteljahrsschrift für katholische
Theologie veröffentlichte er 187() in deutscher Um-
arbeitung seine Dissertation über Prosper von Aqui-
tanien, den Schüler des hl. Augustinus und Ver-
teidiger seiner Gnaden- und Prädestinationslehre. Im
Jahre 1872 folgte im Verlage von Aderholz in Breslau
seine Schrift über M. Aurelius Cassiodorius Senator,
der als Staatsmann unter dem Gotenkönige Theo-
dorich eine Rolle spielte, dann das öffentliche Leben
verließ. und in dem von ihm gegriindeten. Kloster Vi-
varium sich den Wissenschaften widmete. Diesen letzten
Abschnitt seines Lebens behandelt die Schrift von Franz
und schildert ihn als Lehrer und theologischen Schrift--
steller. Durch diese literarische Tätigkeit erwarb Franz
am 25. März 1875; den theologischen Doktorgrad von
der Akademie zu Münster und führte sich in die wissen-
schaftlichen Kreise in Osterreich ein. Dort wurden ihm
1875-3 Aussichten auf eine Professur für Kirchen- und
Dog1nengeschichte eröffnet, die sich schließlich aber doch
nicht erfüllten, zur Befriedigung für Fürst»bischof
Heinrich Förster, der den jungen Gele·h-r-ten nur nn-
gern entlassen wollte. Dieser hatte. ihm gerade da-
mals einen wertvollen Dienst geleistet. Der Leipziger
Professor Friedberg hatte über den als Altkatholiken
gestorbenen ehemaligen Professor und Domherrn Baltzer
eine Schrift erscheinen lassen, die in einseitiger und
gehässiger Weise die Maßnahmen der kirchlichen Be-
hörden gegen den Ab-gefallenen beurteilte und dar-
stellte. Franz hatte sofort nach dem Erscheinen der
Schrift ihre Tendenz in einigen Artikeln der Schle-
fischen Volkszeitnng gekennzeichnet und bot dann in
einem bei Aderholz in Breslau 1875? erschienenen be-
sondern Buche ,,Johannes Baptista Baltzer« auf
Grund der ihm zu Gebote stehen-den Akten eine aus-
führliche Darlegung der Streitigkeiten, in welche der
abgefallene Domherr sich verwickelt hatte. Franz hielt
diese Darlegung für notwendig ,,im allgemeinen Inter-
esse der Wahrheit, welche durch die gegnerische Dar-
stellung verletzt und verdunkelt worden, dann im
Jnte-resse des Fürstbischofs, der von den Parteigängern
Baltze«rs in maßloser Weise angegriffen und geschmäht
wurde, und im Jnte.resse der Diözesangeschichte, deren
künftiger Entstellung vorgebeugt werden muß,te.«

Hatte Franz in dem Buche über Baltzer den Fürst-
b-ischof gegen falsche Anschuldigungen gerechtfertigt, so
zeichnete er 1875 zum goldenen Priesterjubiläum ein l

ansprechendes Lebensbild des Oberhirten, gegen de.s·sen
Person grade damals die Wogen des Kulturkam"p�fes«
h-ochgingen (Neiße, Huch). Eine noch wertvollere Gabe
bot er im Namen der Görresge-sellschaft dem in den
österreichischen Anteil seiner Diözese geflohenen Fürst-
bischof 1878 zur Feier des 25jährigen Bischofsjubiläums
mit der Schrift über »die gemischten Ehen in Schlesien«,
die, auf Grund eines reiche«n Aktenmaterials ge-
schrieben, vortrefflich über die vielerörterte, die Bres-
lauer Diözese zeitweise heftig erregende Frage orien-
tiert (Breslau, Aderholz). Als der Fürstbischof dann
am 20. Oktober 1881 gestorben war, h-ielt Franz dem
Heimgegangenen am 7. November im Berliner katho-
li·schen geselligen Vereine eine« tiefempfundene, des Toten
würdi.ge Gedächtnisrede, die er durch denDruck weitern
Kreisen zugänglich machte (Berlin, Germania).

Er hatte inzwischen auch an einem grossen lite-
rarischen Unternehmen sich beteiligt, indem er den
15. Band der Rohrbacherschen Kirchenge:s«chi.chte be-
arbeitete und 1877 bei Th-eissing in Münster ver-
öffentlichte. Der Band beh·andelte die wichtige Zeit
von der Stuhlbesteigung Gregors VII. bis zum Tode
Heinrichs IV. ,,Nur wenige Paragraphen konnten«
aus dem französi«schen Originale ,,unve»rändert in die
deutsche Bearbeitung herübergenommen werden; ins-
besondere machten die Partien, welche sich mit den
kirchlichen nnd politischen Verhältnissen in Deutsch-
land, in Spanien, in den slavischen und nordischen
Ländern und mit dem Kampfe Heinrichs« IV. gegen
die Päpste besch-äftigen, eine vollständig neue Arbeit
notwendig.« «

Als er das Werk veröffentlichte, gehörte seine Zeit
nnd Kraft nichtmehr ausschließlich dem stillen·Studium
der Wissenschaft; der heftige Kampf, der gegen die
Kirche sich erhoben, zog ihn in die -Offentlichkeit, nnd
er stellte sich mit seinem scharfen, klaren, praktischen
Verstande und mit der unerschrocke.nen, beharrlichen
Energie seines Willens in den Dienst der heiligen
Sache, die er gefährdet sah. Von 1875 bis 1882 ver-
trat er im Abgeordnetenh·ause den Wahlkreis Münster-
berg-Frankenstein und von 1876 bis 1892 Groß-
Strehlitz-Cosel im Reichstage. Seinen Wählern trat
er in steigendem Maße näher durch7 die zündenden
Reden, die er, Jahr um Jahr seine Wah-lkreise durch-
ziehend, auf den großen Wahlversammlungen unter
stürmischem Beifall hielt. Auch in den Kommissionen
und im Plenum des Land- und Reichstages fand sein
überzeugungsvolles Wort, die Sachlichkeit und Ruhe
seiner Polemik stets Beachtung. In den Zentrums-
fraktionen beider Parlamente geh-örte er bald zu den
führenden Persönlichkeiten. Windthorst. schätzte ihn h-och
und würdigte ihn seiner Freundschaft. Franz bewahrte
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dem großen Parlamentarier ein p-ietätvolles Andenken
und wies seinem kunstvoll in Ol gemalten Porträt
einen Ehrenplatz in seinem Hause an.

Mit seiner Tätigkeit im Parlament stehen zwei
kleinere Publikationen in Beziehung. Als die Re-
gierung 1875 dem Abgeordnetenhause den Entwurf
eines Gesetzes »Über die Vermögensverwaltung in den
katholischen Kirchengemeinden« vorlegte, hielt er es
für ,,notwendig, bei Zeiten die katholischen Gemeinden
mit demselben bekannt zu machen, di-e Gefahren, mit
welchen es die katholische Kirche bedrohe, zu kenn-
zeichnen, und zu erörtern, welche Stellung die Katho-
liken zu demselben einzunehmen h-aben«· Er tat dies
in dem Schriftchen: ,,Das katholischeKirchenvermögen«
(Neiße, Huch). � Jm Jahre 1878 war das "preußische
Zwangserziehungsgesetz erlassen worden, an dem er
verschiede«ne Mängel fand, die er dann 1894 in einer
der »Frankfurter zeitgemäßen Broschüren« unter dem
Titel behandelte: »Das preußi«sche Zwangserziehungs-
gesetz vom 13. März 1878 und seine Reform-
bedürftigkeit.«

Seine parlamentarische Tätigkeit führte ihn einen
großen Teil des Jahres nach Berlin; bald verlegte
er ganz seinen Wohnsitz dorthin. Seit 1873 war er
Repetent am theo«logischen Konvikt; durch die gewalt-
same Schließung der Anstalt 1876 wurde seine Stellung
hinfällig und amtliche Verpflichtungen hielten ihn nicht
mehr in Breslau zurück. Die zeitweilige Herausgabe
der Schlesischen Volkszeitung war für ihn die Vor-
schule zur Redaktion der Germania, die er 1878 über-
nahm. Erfolgreich bemühte er sich, die Zeitung zu
einem Organ des Zentrums im großen Stile zu machen.
Freilich trug sein Kampfesmut ihm auch Strafen und
selbst Gefängnis ein. Er h-at es verdient, daß« nach
seinem Tode die Germania schriebt: »Die Redaktio"n
wird den hervorragenden Mann, der ihr einige seiner
besten Jahre gewidmet, nie vergessen.« Jm Sommer
1881 gab- er dem Fürstbi«schof Heinrich Förster den
Entschluß. kund, die Reduktion niederzulegen. Der
Fürstbi«schos sprach ihm den dringenden Wunsch aus,
dies nicht zu tun, unter Hinweis auf den "Aufschw-ung,
den die Zeitung unter ihm genommen, un-d das« An-
sehen, das er ihr verschafft, so daß. sie -die katholische
Presse von ganz Deutschland heilsam b»eherrsche. Er
gab indes nach, als Franz sich aus-,erstande erklärte,
neben dem Doppelmandate als Reichstags- un-d Land-
tagsabgeordneter die Redaktion weiterzuführen. Franz
legte bald darauf nicht bloß die Redaktion, sondern
auch das Mandat für den Landtag nieder.

Sein Gönner, FürstbischofFörster, war am 20. Ok-
tober 1881 gestorben, und der neue Fürstbischof, der
bisherige Propst Robert Herzog von St. Hedwig in

Berlin, nahm ihn 1882, trotz ministerieller Warnungen,
m-it sich nach Breslau und machte ihn zum Kanonikus
und Domprediger. Franz war die rechte Hand des
Fürstb-ischofs in der Reorgan-isation der durch den
Kulturkampf zerr1«itteten D�iöze«se. Bereitwillig über-
nahm er die Erledigung der schwierigsten Geschäfte,
vertrat den Fürstbischof bei besonderen Gelegenheiten
und machte für ihn wichtige Reisen. Ein großes
Verdienst erwarb er sich dadurch, daß es seiner Umsicht
gelang, das un-glückliche Jnstitut der Staatspfarrer zu
beseitigen. Als der Fürstbischos erkrankte, ging er für
ihn zur Bischofskonfe·renz nach Fulda. JmHerb-ste1885
vermittelte er die Unterbringung der einheimischen
Priesteramtskandidaten. Seitdem das Alumnat in
Breslau durch die.Staatsgewalt geschlosse-n war, mußten
die Breslauer Kandi-daten der Theologie ihre Vor-
bereitung aus die heiligen Weihen in auswärtigen
Seminarien suchen, zuerst in Prag, dann in Regens-
burg und endlich in Fre-ising. Am Schluß des Kursus
1885 sah- der Erzbischof von Münche«n-Freising, weil
der eigne klerikale Zuwachs sich vermehrt hatte, sich
genötigt, wegen Mangel an Raum die Aufnah-me de·r
26 Breslauer Alumnen für das nächste Studienjahr
zu versagen. Der Fürstbsischof wandte sich nun nach
Freiburg, wo das Seminar von St. Peter geräumig
genug war, um Gäste aufzunehmen. Die erzbischöf-
liche Behörde zeigte sich ihrerseits auch. sehr bereit-
willig, bedurfte aber der Genehmigung der Vadischen
Regierung. Diese machte die Aufnahme abhängig vom
Nachweis über die Ablegung des sogenannten Kultur-
kampf-Exa1nens. Darauf konnte der Fürstb-ischof be-
greisliche«rweise nicht eingehen und er bseauftragte nun
Franz, durch mündliche Unterhandlungen mit den zu-
ständigen Stellen in Osterreich und S1"iid«deu.tschlan«d eine
Unterkunft für die Alumnen zu beschaffen. Franz
machte sich, da es bereits Ende September war, sofort
auf die Reise. Er fand persönlich überall liebens-
würdige Aufnahme, aber sowohl in Wien, wie in
St. -Pölten, St. Florian und Salz�bsurg stellten seinen
Wünschen sich unübersteigliche Hindernisse entgegen.
Verstimmt über den Mißerfolg, reiste er nach Münche«n,
um unter Darlegung der Notlage und der inzwischen
geschehenen erfolglosen Schritte den Erzbischof noch-
mals um Hilfe anzugehen. Von diesem erhielt er nun
die Vollmacht, nach Fre-ising zu gehen und dort mit
dem Regens zu erwägen, wie Raum beschafft werden
könnte. Er fand in Fre«ising das größ.te Entgegen-
kommen; das Resultat der gepflogenen Verhandlungen
waren bauliche Veränderungen und Dislokationen im
Seminar und Mietung von Räumlichkeiten in der
Nachbar·schaft desselben aus Kosten des Breslauer
Bischofs, dessen Alumnen nach wenigen Wochen auf
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den Domberg von Freising zogen, wo sie sich. unter der
Obhut des treubesorgten Regens heimisch fiihlten. �
Franz selbst hat diese,,Kulturkampf-Erinnerung« später
in der Schlesische«n Volkszeitung (1899, Nr. 139) ver-
öffentlicht.

Unter Fürstbisch·of Robert Herzog begann Franz auch
seine großzügige, erfolgreiche Tätigkeit auf sozialem und
caritativem Gebiete, unterstützt d11rch reiche Mittel, die
damals in seine Hände gelegt wurden. Geistlicher Rat
Pfarrer Gt)rdt vererbte ih-m sein großes Vermögen,
im Vertrauen, daß. er es zu kirchlichen nnd Wohl-
tätigkeitszwecken, insbesondere zur Vermehrung« und
weiteren Ausgestaltung der bereits gegründeten Waisen-
und Kom1nunikantenanstalten verwende.n würde. Wie
dem Willen des Er-blassers entsprochen worden, be-
weisen die großartigen Häuser für verwaiste und ge-
fährde-te Kinder in Hermsdorf bei Waldenbnrg, Frch-
stadt N. Schl., Iuliusburg und das St. Agne«sstift für
katholische Arbeiterinne·n in Breslau. Er erbaute die
Kirchen in Hermsdorf und Julinsburg, steuerte für
andere Kirchenbaute-n mit fürstlicher Freigebigkeit bei,
kam unzählige-n Vedü«rftigen-zu Hilfe-, und bis zu
seinem Tode ist kaum ein.großes kirchliches, caritatives
oder wissenschaftliches Unternehmen ins Leben getre-ten,
an dem er nicht in hervorragender Weise. beteiligt war.
Darum ist begreiflich, daß von der ursprünglichen
großen Erbschaft bei seinem Tode nur noch ein ver-
hältnismäßig geringer Rest übrig war, den er dann
testanientarisch, abgesehen von verschiedenen Legaten,
ebenfalls für kirchliche Zwecke best,i1«nmte.

Nur wenige Jahre konnte er dem Fürst.bischof
Robert seine Dienste wid1nen; der Nachfolger auf dem
fürstbi«schöfliche-n Stuhle, Georg Kopp, erklärte: »Ich
regicre selbst»«; er erkannte aber sehr gut die aus-
gezeichneten Fäh-i,gke-iten des Kanonikus Franz, sch·ätzte
sie hoch und wußte seine Arbeitskraft sich dienstbar zu
machen. Auch nachdem Franz Breslau verlassen hatte,
blieb er in «schriftlichem und persönlichem Verkehr mit
Kardinal Kopp, und dieser hat, wie die hinterlassene
Korrespondenz beweist, wichtige Angelegenheiten in der
Regel zu seiner Kenntnis geb·racht 1md mit ihm
b-eraten. s (Fortsctzung folge)

Das Kapitel De parocl1is im neuen« coeli-·-X
iuris canonici.

Von Professor Dr. Buehwald. «

Vorliegender Aussatz soll eine Serie von Artikeln
eröffnen, in denen die für die seelsorgliche Praxis bie-
sonders bedeutsamen Teile des kirchlichen Rech.tes be-
handelt werden, so wie sie im neuen kirchlichen Recht·s-
buch sich darstellen. Angemessener Weise nimmt diese
Reihe ihren Anfang mit dem Kapitel De·paroohis. ..
Dasselbe steht an neunter Stelle im Titel V,I1I· des» .

- - -- . . -.- . .. -. . . . ..-..s- ». --»O . . .
zweiten Buches De personis und umfaßt die ca-nones
451���470. Der bezeichnete Titel trägt die Ube"rschrift:
De potestate episcopa1i deque iis qui de eadem
participant, und wird durch diese Einordnung die Aus-
übung des Pfarramtes ausdrücklich als eine· Anteil-
nahme an der bischöflichen Amtsgewalt gekennzeichnet.

An der Spitze des Kapitels steht folgende De-
finitio-n: Par0ohus est·saoerdos v·e1 person-r mo-
ralis, cui par0e(-ja col1ata est in titu1um (-um
oura a11imarum sub ordinarii l0ei auctoritat.e exer-
cenda. In dieser Definition ist neben dem pa·r.0chus
actua1js, dem die Seelsorge tatsächlich ausübenden
saoerdos, auch der par0ehus habitua1is berücksichtigt,
das heißt"je-nes Institut (Kapitel, Kloster, Sem"inar),
dem einzelne Pfarreien kanonisch« inkorporiert sind,
derart, daß das Institut, die persona mora1is, der
eigentliche Träger des Amtes und Inh-aber des Pfarr-
benefiziums ist, während für die Ausübung der p"far"r"-
lichen Pflichten ein von dem Institut de.putierter und
besoldeter vicarius.(perpetuus) bestimmt ist; Es scheint
diese Einfügung des parochus habitualis in die De-
finition erst nachträglich erfolgt zu sein, da der an-
schließende Satz, cui par0ecia col1ata est in titulum
doch nur auf den parochus actua1is Anwendung findet;
nur von ihm kann man sagen, daß die Parochie ihm
außer der seelsorglich-en Aufgabe halber auch als Bene-
fizium behufs des vom kanonisehen Rechtes für je-den
ordinandus oder ordinatus geforderten titulus ,v·er-
liehen worden sei. - « -

Im Canon 453 wird festgesetzt, daß zur gültigen
Übertragung eines Pfa"rramtes der· Empfang der
Priesterweihe unbedingt erforderlich sei; (Ut quis in
parochum valide assumatur, deb·et esse"in «sa0r0
presbyteratus 0rdine constitutus.) Damit� ist die
bisher noch bestehende.Möglichkeit beseitigt, daß. ein
e«infacher c1ericus t0nsuratus als.Pfarrer bestellt»und
in die Pfarrei auch eingeführt werden konnte, wobei
er nur das Versprechen abgeben mußte, binnen Iah"s«res«-
frist zum Priester sich weihen zu lassen, widrigenfalls
er der Pfrün«de verlustig ging. (Ck. Wern2, las de-
oretalium, edit. a1tera 1906, tom. 1I, pag. 674: Pro-
movei1dus habeat necesse est. . . statum·o»1ericalem
sa1tem per primam t0nsuram« susceptum, ita ut
»possit et debeat jntra annum a die paoikicae p·0s-
sessionis compu·tandum ordinem presbyteratus sus-
cipere.) ,

Prinzipiell soll,·wie das bisher schon festgesetzt w-ar
und im"neuen Recht in ve-rstärktem Maße gefordert
wird, das Pfarramt se·inem Träger se·iner religiösen
und sozialen Stellung -entsprech-end die J"na1n"ovi-
b-ilität sichern. Nur in Missions«ge«bieten, in "welch·en
no-chi die geordnete Diözesanverwaltung und die- Sta-
bilität der Verhältnisse fehlt, sollen amovible Seel-
sorger eingesetzt werden, für die im Canon 216 »der
neue Titel quasi«-parochus ge«sch"a«ffe«.n ist. Wo aber
eine feste Diözesaneinteilung durchgeführt ist; da sollen
neue Pfarr"eien, anz seltene Fälle ausgjenom1nen; nurals inamovibl·e1F -gegründet we·r«de.n; » von.»den";b«e-

e» -.---...��.-.,.�..- . - -. · , «
-� " T) Das Adjektiv ist im codes: selber auch von-den Pfarreien gTeY-
braucht, .·»obgleich. es eigentlich nur auf.den Inhaber paßt» und wird
dieser Gebra1»1»ch»hier beibehalten. « »  -« « » ,»·» z·-sp J» I·-»sz.»;
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stehenden Pfarreien aber dürfen i.namovible nur mit
Genehmigung des Apostolischen Stuhles in amovible
verwandelt werden, während die umgekehrte Maß-
nahme der bi«schöflichen A1ntsgewalt zusteht.

Die Jnamovib«ilität "ist natiirlich auch nach dem
neuen Recht keine absolute, die amotio administra-
tiva, wie sie durch das vielbesprochene Dekret der
Konsistorialkongregation vom 20. August 1910 ein-
geführt worden ist, bleibt in ihren wesentlichen Grund-
zügen auch weiter bestehen, wie die Canones 2147��61
eigen. Die dafür früher maßgebenden Gründe sindFast vollständig und unve·rändert in das neue Gesetz-

buch herübergenommen, darunter auch das wohl nicht
zu Unrecht als bedenklich befundene 0dium p1ebis etsi
iniustum et non universa1e; nur die letzten beiden
eausae des früheren Dekretes sind weggeblieben, näm-
lich die negleeti0 okkici0rum par0ehia1ium p0st un-im
et alter-im m0nitionem perseverans et in re gravis
momenti und die andere: inobedientia praeceptis
orc1inarii post un-.-Im et alteram monitionem et in re
gravis momenti; sonst ist das Verfahren in einzelnen
Fällen das alte geblieben, das der Haupt«sache nach
auch bei den quasi-parochi anzuwenden ist; doch ist
diesen das Recht des Rekurses verwehrt, w«elcher den
eigentlichen Pfarrern dem ersten bischöflichen Urteil
gegenüber offen steht. Ein Recht der Trans·lation aber,
aus bloßen seelsorglichen Gründen einem Pfarrer gegen-
über, qui paroeciam utiliter regit, steht, invito paroeho,
dem Bischof nicht zu, müßte ihm vielmehr im einzelnen
etwa gegebenen Falle durch besondere Fakultät seitens
des Apostolischen Stuhle-s erst verliehen werden.

Als der reguläre Modus der Besetzung einer
Pfarrei wird im Canon 455 die 1ibera eo1latio durch
den ordinarius loei angenommen; die schon bestehenden
Rechte, den Kandidaten für eine Pfarrei zu erwählen
bzw. zu präsentieren, sollen dabei unangetastet bleiben,
doch steht das neue Rechtsbuch aus den sattsam be-
kannten Gründen dieser Form der Pfarrbest«ellnng wenig
geneigt gegenüber, wie das aus den Canones 1448
b-is 71 hervorgeht. Eine Wahl des Benefiziaten durch
eine Kommunität (eine eleetio popularis) kann danach
weiterhin nur geduldet w.erden, wenn dieselbe unter
drei vom Bischof vorher ausge·wählten Kandidaten
stattfindet. Ein Patronatsrecht der« Präsentation aber
soll künftighin auch für Dotation neuer Kirchen nicht
mehr verliehen, den Stiftern vielmehr nah«egelegt
werden, dafür mit spiritua1ia sukkragia, also etwa
einer ·Meß«stiftung für die Familie o-der dauernden
Fürbitten sich zu begnügen; ja es sollen die schon
in possessione befindlichen Patrone durch die Bischöfe
angegangen werden, das bisher geübte ins pras-
sentandi mit idem Recht auf solche sukkragia spiritua1ia
zu vertausche·n, ein Vorschlag, der wohl wenig Aussi«cht
auf Zustimmung durch die Beteiligten bietet. Be-
Eüglich der Ausübung des Patronatsrechtes ist im

anon 1453 der alte Standpunkt festgehalten, daß- die-
selbe bei Ungetauften (Heiden und Juden) sowie nicht
zur Kirche gehörigen Christen (Apostaten, Häretiker,
Schismatiker und nament«lich Exkommunizierte, zu
denen jetzt die adsoripti soeietatibus se(-retis ab
ece1esia damnatis neu hinzugekommen sind) ruht,
doch kann kein Zweifel darüber bestehen, daß die in

Deut«schland geübte, schon seit dem westfälischen Frieden
datierende Ob«servanz weiterhin in Kraft bleibt, nach
der auch Protestanten zur Ausübung des mit Grund
und Boden verbundenen dinglichen Patronatrechtes zu-
gelassen werden; es ist dies, abgesehen davon, daß alte,
dem neuen Recht e.ntgegenstehende c0nsuetudines,wenn
sie nicht ausdrücklich r(-probiert werden, überhaupt be-
stehen bleiben, auch durch den § 2 des genannten Canon
möglich geworden, nach welchen1 auf Grund eines con-
sensus 0rdinarii in sei-iptis datus auch die sonst aus-
ge·schlossenen Personen präsentationsberechtigt werden
können.

Der Kreis der der pfarrliche.n iurisdictio ordina1-ja
unterstellten Personen wird im Canon 94 fest-
gestellt. Zum Verständnis der fraglichen Bestim-
mungen muß zunächst eine Zusammenstellung der ein-
schlägigen zum Teil neuen Terminologie hier voran-
geschickt werden, wie sie in den ersten Canones des
liber secundus, de per-s0nis sich findet. Der große
Vorteil der hier gebotenen Definitionen liegt darin,
daß- man jetzt in authentischer, klarer Fassung alle
jene Erklärungen besitzt, die früher von den einzelnen
Kanoniste«n, nicht immer deutlich und noch weniger
einheitlich, aus verschiedene«n einzelnen Dekre«ten ab-
geleitet wurden. Bis zum vollendeten 7. Jahre wird
das Rechtssubjekt inkans, puer ve1 parvu1us genannt,
das Mädchen wird mit 12, der Knabe mit 14 Jahren
pubes, beide sind vor dem 21. Jahre mjn0res, nachher
maiores. Die zwei für ver«schiedene Rechtsverhältnisse
wichtigen Begriffe d0mieilium und quasi-d0miei1ium
werden im Canon 92 so definiert: Die bestimmte
Absicht, an einem Orte dauernd bzw. den größten Teil
des Jahres zu bleiben, begründet sofort vom ersten
Augenblicke des Aufenth-altes an, das d0micilium bzw.
quasi-d0mic-ilium. Besteht eine solche bestimmt gehegte
Absicht nicht, sondern wird jemand nur durch äußere,
wandelbare Umstände an einem Orte festgehalten, die
beständig einen Wechsel des Aufe.nthaltsortes er1nög-
lichen, dann tritt nach einem tatsächlichen Aufenthalt
von mehr als sechs Monaten das quasi-domiei1ium,
das domieilium aber erst nach einem tatsiichlichen Auf-
enthalt von zehn Jahren ein. Das d0mieilium bzw.
quasi-domiei1ium innerhalb einer bestimmten Parochie
oder Quasi-Parochie he-ißtdomiei1ium bzw. quasi-do-
mici1ium paroeeiale; daneben kennt das neue Recht
noch ein domici1ium bzw. quasi-d0mi(-ilium dioe-
eesanum und läßt dasselbe erworben se.in durch den
als dauernd bzw. wenigstens für den größten Teil des
Jahres "beabsichtigten Aufenthalt innerhalb der Grenzen
einer Diöze"se, der aber nicht mit einem feste-n �Woh·"nsitz
innerhalb einer Parochie verbunden ist, sondern sich zu
einem (wohl meist durch den besondern Beruf ver-
anlaß.te-n«) Wandern von Ort zu Ort gestaltet. Eine
Person heißt dort, wo sie domici1ium besitzt, jneola,
wo sie nur ein quasi-d0mioi1ium hat, advena; halten
die beiden Genannten sich außerhalb ihres- stetigen
Wohnortes auf, dann sind sie peregrjnj. Wem aber
weder ein Domizil noch ein Ouasi-Domizil eigen ist,
heißt b�ekanntermaßen vagus, den nur d0micilium oder
quasi-domieilium dioeeesanum Be·sitzenden könnte man
als vagus int1-a kines dioecesis bezeichnen. Personen
ohne rechtliche Selbst«ändigke«it besitzen, unabhängig vom
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tatsächlichen Aufenthaltsort, das domioilium1egitimum
dort, wo der für sie Verantwortliche domiziliert, ein
Minorenner folgt dem, unter dessen gesetzlicher Tutel
er steht, die ux0r legitime non separata ih-rem Ehe-
n1ann, der amens seinem Kurator, doch erwirbt ein
über 7 Jahr alter Minoreuner und eine nicht ge-
schiedene Eh-efrau neb-en dem d0miciljum legiti-
mum noch ein quasi-domioilium (ve1·um) (doch
kein domici1jum), wenn sie tatsäcl)lich an einem
andern Orte verweilen und hier wenigstens die oben-
genannten Bedingungen für das Quasi-Domizil er-
füllt sind.

Es gilt nun ein Pfarrer als par0(-has proprius
aller jenen nicht exempten Katholiken, welche:

1. im Bereich seiner Pfarrei d0mici1ium oder quasi-
d0mjci1ium par0eciale besitzen, mögen sie auch zeit-
weilig als per-egrjni anderswo verweilen. (Der Pfarrer
kann also die im Bereich seiner Pfarrei wohnenden
Katholiken, wie es im Canon 881, § 2 heißt, ubique
terrarum absolvieren.) Dabei steht es freilich dem
Bischof frei, fromme Stiftungen und religiöse Ge-
nossenschaften, die an sich nicht exempt sind, dnrch be-
sonderes Dekret der Seelsorge des Pfarrers zu ent-
ziehen.

2. im Bereich seiner Pfarrei sich tatsächlich auf-
halten, weun sie bloß- (1omicilium oder quasi-domi-
ci1ium di0ecesanum besitz,en oder als vagi zu gelten
haben. Die mehrfaches Domizil bzw. d0mjci1ium legi-
t:imum und quasi-domjci1ium verum be"fitzeuden Katho-
liken können den Pfarrer einer der zuständigen Auf-
enthaltsorte nach eignener Wahl für Verrichtung der
pfarrlichen Akte aussuchen. Eine außerhalb des Eltern-
h-auses z. B. ftudienh-alber weilende Braut darf vom
Pfarrer des Studie«nortes wie auch vom he-imischen
Pfarrer getraut werden, das letzterc auch dann, wenn
sie bis zur Trauung am Studienorte geblieben ist.

Im Bereiche seiner Pfarrei sind dem Pfarrer, ab-
gesehen von den ihm entzogenen exempten Häusern,
folgende Funktionen ausschliesz-lich vorbehalten:

1. F�eierliche Spe«ndung des Taufsakramentes,
doch nicht die bene(1ictio mulieris post partum, trotz-
dem Laemmer in se.inem Kirchenrecht, 2. Aufl., S. 280,
auch diese unter den pfarrlichen Rechten nennt; weder
durch eine lex generalis noch dnrch die besonderen
Bestimmungen unserer Diözesan-Agende. erscheint diese
Angabe gerechtfert«igt.

2. Fe«ie«rliche oder private l"lb-ertra.gun.g des viaticum.
Z. Feierliche, doch nicht private Übertragung des

sanctissimum zur einfachen Kraukenkommunion. Ob
auch für die le·tztere ein entgegenstehse«nd.e»s Gewohnh-eit«s-
recht in Anspruch genommen werden kann, erscheintzweifelhaft. &#39; «

4. Vo«rnahme des Aufge-botes, Ehea«ssisten , bene-dicti0 nuptiarum, d. i. die gewöhnlich mit der Erauung
am Vormittag verbunde-ne Brautme-sse, in welche die
uralten Segens»gebete e-inqeschaltet werden. Doch darf
diese, ebenso wie die in früheren Agenden als« bene-
dictio mulieris p0st o0nsummatum mat;rim0nium be-
zeichnete Segnung jedesmal auch von der Trauung
getrennt und deshalb nachträglich von dem parochus
proprius am neuen Wohnort des Ehepaares vorge-

nommen werden, ohne daß, dem trauenden Pfarrer
irgend welche Entschädigung dafür zust»eht.

5. iusta kuneb1-ja persolvere, d. i. den Leichnam
vom Hause (zur Kirche und) zum Grabe zu geleiten
und dort einzusegnen. Der Leichnam des außerhalb
der eigenen Parochie Gestorbenen soll nach (Janon 1218
in diese zur Beisetzung znrückgebracht werden, falls der
Verstorbene nicht selber eine andere Wahl betreffs der
Begräbnisstätte getroffen hat; doch soll diese Pflicht
der reducti0 in proprjam par0chjam aus billiger
Rücksichtnahme nur dann bestehen, wenn die eigene
Parochie dem Sterbeorte. vioinio1- ist und die Über-
führung bequem pedestri itinere erfolgen kann; für
diesen Zweck soll dann sogar der Bischof festsetzen,
welche Pfarreien gegenseitig als viciniores zu gelten
haben. Diese letztere Bestimmung wird bei uns aber
hinfällig dnrch den bekannten Paragraphen 455 des
Allgemeinen Landrechts ,,Stirbt jemand an einem
andern Orte, so haben die Hinterlassene«n die
Wahl, ob sie ihn da, wo er gestorben ist, begraben,
oder in seine ordentliche Parochie zurückbringen lassen
wollen.« »·

6. Die Einsegnung der Häuser zur Neujahrszeit.
7. Die Weihe des Taufwassers, jede feierliche Pro-

zession und Benediktion, wenn sie auch außerhalb der
Kirche, doch noch innerhalb- des Pfarrbezirkes statt-
findet.

Den über die pfarrlichen Stolgebühren han-
delnden Ca.n0n 463, für den ein Kommentar sich er-
übrigt, setze ich im Wortlaut hierher:

§ 1. las est par0cho ad praestati0nes quas ei
tribuit vel pr0bata (-onsuetud0 vel legitima taxati0.

§ 2. P0tiores exigens, ad restit;uti0nem tenetur.
§ Z. Licet: paroeciale aliqu0d okiicium ab a1i0

kueI-it expletum, praestati0nes tamen par0ch0 cedunt,
nisi de contra1-ja 0kkerentium vo1untate certo con-
stat circa Summe-im, quae taxam exoedit.

§ 4. Gratuitum ministerium ne deneget parochus
iis qui s0lvend0 pares non sunt.

Ca.non 465 handelt von der Residenzpflicht des
Pfarrers, die in der Regel in dem bei der Kirche
liegenden Pfarrhause zu beobachten ist, und nur mit
besonderer Erlaubnis des Bischofs dürfte eine andere
weiter entlegene Woh-nung gewählt werden, wenn ein
Nachteil für die pfarrliche Seelsorge daraus nicht er-
wächst. § 2 des genannten Canon gestattet eine jähr-
liche Vakanz von zwei Monaten in unnuterbroehener
Folge oder in getrennten Fristen, und zwar ohne Ein-
rechnung der auf die pflichtmäß.igen ge.istlichen Exer-
zitien verwandten Zeit; da aber an diese weitgehende
allgemeine Bewilligung bald die Restriktion ange-
schlossen ist: nisi gravis causa iudici0 0rdinarii
b1«evi0rem abseI1tiam tantum permjttat, so wird es
wohl bei uns bei der bisher geübten Praxis bezüglich
des Ferienurlaubs auch weiterhin sein Bewen.den
haben.

Die wichtige Pflicht der app1ic-at;jo missae
parochia1is wird im Canon 466 abgehandelt, und
entsprechen diese Bestimmungen im wesentlichen den
Sätzen der amtlichen Verordnung 1917 Nr. 149, durch
welche die althergeb-ra»chten Vorschriften von neuem



136 Schlesisches P3storalblatt. Nr. 9

ins Gedächtnis zurückgerufen worden sind. Auf zwei
Neuerungen aber muß h-ier besonders aufmerksam ge-
macht werden:

1. Nach § 2 ist der Verwalter zweier Pfarreien in
jedem Falle nur zur applieatio einer heiligen Messe
verpflichtet, braucht also die ebengenannte Verordnung
in Absatz 6b nicht mehr zu beobachten, nach der er
unter Umständen einen andern Priester mit der appli-
oatjo pro alter:-i paroohja zu betrauen bzw. dieselbe
an einem andern Tage selber nachzuholen hatte; doch
sei darauf hingewiesen, daß diese Erleichterung, wie
das ganze neue Rechtsbuch, erst mit dem kommenden
Pfingsttage am 19. Mai 1918 Rechtskraft gewinnt.

2. Nach §3 darf der Ordinarius nicht nur, wie
bisher, um geringer Einkünfte willen eine Verlegung
der Applikation gestatten (Verordn. Nr. 149 Abs. 5),
sondern jede andere iusta oausa ist für diese Lizenz
genügend.

Endlich ist die Führung der pfarrlichen Ma-
trikenbücher in einem eignen Canon (470) geregelt,
und seien daraus folgende zwei neue Bestimmungen
herausgehoben:

1. Jus Taufbuch sollen nachträglich bei jedem der
Getauften der Empfang der Firmung, der Abschluß
einer Ehe, der Empfang der Snbdiakonatsweihe, die
Ablegung der prokessio solemnis in einem Orden
eingetragen und diese Eintragungen dann auch immer
in alle etwa auszustellenden Taufzeugnisse mit auf-
genommen werden.

2. Eine beglaubigte Abschrift der jährlichen Tauf-,
Firmungs-, Trauungs- und Toten-Matrik soll am
Ende des Jahres dem Bischof eingereicht werden.

Tritt eine Vakanz der Pfarrei ein, dann soll
sofort der dienstälteste Hilfsgeistliche, und fehlt ein
solcher der nächstwohnende Pfarrer, ohne einen be-
sondern Auftrag der bischöflichen Behörde abzuwarten,
die Leitung der Pfarrei übernehmen und gleichzeitig
dem Bischof Anzeige erstatten. Dieser wird sofort zur
Bestellung eines vicarius oeeonomus (Pfarrad1nini-
strators) schrei.ten, der in seelsorglicher Hinsicht alle
pfarrlichen Rechte und Pflich-ten übernimmt. Neben
diesem vioa1-ins oeeonomus kennt dann der neue Codex
noch den vicarius adiutor, der einem betagten oder für
längere Zeit erkrankten, doch noch im Amte bleibenden
Pfarrer an die Seite gestellt wird, sodann die vjoarii
oooperatoI·es, die im Pfarrhause wohnen sollen und
über welche der Pfarrer dem Ordinariate jährlich
wenigstens einmal Bericht zu erstatten verpflichtet ist.

Kürze« Mitteilungen. .
Glocken-Namen, -Jnschriften- und -Ornamente. Aus

dem Leserkreise. ist der Schriftleitung der Wunsch ausge-
sprochen worden, im Pastoralblatte von den beschlag-
nahmten oder bis jetzt noch erhaltenen Kirchenglocken
jene Jnschriften zu sammeln, die nach irgend einer
Richtnn.g, sei es für die Geschichte der Pfarrei oder
für das religiöse Leben in der Diözese, Bedeutung
haben und die einer späteren Zeit, der die Wieder-
herstellung des Geopferten beschert sein wird, zum
Muster und Anhalt sein könnten. Gern wird dieser

Anregung Folge gegeben und dabei eine erweiterte
Ausführung des Gedankens in Vorschlag gebracht.
Neben der Jnschrift sind es ja noch zwei andere Stücke,
die an der Glocke interessieren, ihr Name und ihr
Vilderschmuck. -

Glockentause heißt im Volksmunde die Weihe der
Glocke, nicht bloß weil die Glocke abgewaschen wird, wie
der Täuflin-g im Sakramente, sondern auch darum,
weil mit der Weihe eine Namensgebung verbunden ist.
Jm Ritus des römischen Pontifikale, nach dein jetzt
diese Benediktion vollzogen wird, ist von einer solchen
freilich keine Rede und auch die Bemerkung von Eisen-
hofer in der Neuausgabe der Thalhoferschen Liturgik I,
S. 474 Anm. 6, daß »die Glocke in honorem eines
bestimmten Heiligen geweiht wird« hat im gegenwärtig
gebrauchten Weiheformulare keinen Anhalt, doch wird
tatsächlich wohl überall der einzelnen Glocke ein Name
beigelegt, ehe sie dem Gebrauch übergeben wird. Es
geht diese Übung zurück bis in das 10. Jahrhundert
(Baronius berichtet zum Jahre 968, daß. Papst
Johann X1II. einer neuen Glocke für die Lateran-
kirche, die er im Beisein Kaiser Ottos I1. weihte, den
Namen Johannes des Täufers gegeben h-abe), und ist
wohl zunächst aus dem Bedürfnis zu erklären, die
einzelnen Glocken einer Kirche (manch1nal 7-�10) von-
einander zu unterscheiden. Es finden sich da bei den
älteren Glocken Beze-ichnun« en, hergenommen von ihren
hervorragenden Eigenschasten, so die beiden großen
Glocken des Kölner Do1nes, die Pretiosa und die
Spec-iosa, die Cantabona des Hildesheimer Domes, die
Trompa Dni auf dem Lamberti-Turm in Münster.
Häufig wurden sie benannt 11ach dem Donator; man
denke an den ,,Eornelius« unseres Domes, die große
Glocke des Südturmes, die auf dem Dorne selbst; ge-
gossen und am 1. August 1766 aufgezogen wurde, nach-
dem ihr wieder der Name Eornelius gegeben war,
den die erste vom Dompropst Grafen Cornelius von
Strattmann gestiftete und bei dem großen Branduuglück
von 1759 geschmolzene Glocke getragen hatte. Häufig
wurde auch der Name des Kirchenpatrons, dann aber
der irgend eines andern Heiligen gewählt, den der
Stifter oder die Gemeinde besonders verehrten. Ältere
Pontifikalien haben diese ,,Taufe« der Glocke in ihren
Ritus mit aufgenommen; so heißt es in dem von
Martene, De antiqujs eooles. rjtjbus lI, p. 369 an-
geführten Pontifikale von Rheims aus dem 12. Jahr-
hundert: Tuno sub trina jnkusione aquae sanctae
impone ej nomen, Si ve1is; und in dem Lütticher
Rituale aus derselben Zeit (l. o. p. 370): Ante bene-
djotionem aquae, qua (-ampana oonseo1·atu1-, nomi-
netu1« ipsa. oampana quinquies simul a con-
seorante et ab a1iis ad ipsam oonseorationem oon-
vooatis. »Die männlichen Glockennamen, die im früheren
Mittelalter die häufigeren gewesen zu sein scheinen,
treten später hinter den weibl«ichen mehr zurück. (Otte,
Archäologie der kirchl. Kunstaltertümer Dseutschlands
l. 352 f.). Geor», Jakobus, Laurentius, Michael,
Nicolaus, Peter, ?Baul, Anna, Apollonia, Barbara,
Dorothea, Elisabeth, Katharina, Magdalena, diese bei
unserm Volke heut noch so beliebten Heiligen treten
als mittelalterliche Glockenpatrone in unsern schlesischen
Kirchen vielfach auf. Eine Erweiterung und Vervoll-
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ständigung dieser Liste durch Mitteilungen der Leser ist
sicher nicht ohne Jnteresse für die Ge-schichte der Heiligen-
verehrung im Schlesierlande.

Sodann ist auch der Bilderschmuck, mit dem öfter
die ganze Oberfläche, häufiger der Hals der Glocke
allein geziert ist, von Bedeutung. Jm Mittelalter
war de.rselbe noch bescheidener, seit dem 14. Jahr-
hunderte tauchen Heiligenbilder auf, später kommen die
Wappen der Stifter und die Monogramme der Meister
dazu. Auch unsere schlesischen Glocken sind dieser Ent-
wickelung gefolgt. Auf einfache Ranke«nfriese folgen
reichere schöne Passionsblunien-Ornamente; eigentüm-
lich sind die zwei Friesverzierungen der Glocken von
Zülz und Wieschowa, in denen ein Bauer mit einer
Trage auf dem Rücken bzw. ein Wandersmann mit
einer Bütte e-inh-er·schreitet, der Jagdfries an der
Glocke zu Kleinküpper, der Fries voii Seiffersdorf
bei Bahnhos Jannowitz mit ve.-r«schiedenen Tieren,
denen Musikanten zum Tanze ausspielen. Sehr häufig
tritt dann natürlich auch der schle«sische Adler als
Zierat auf. An Bilderglocken seien erwähnt die zu
Heinersdorf bei Liegnitz von 1492, die einen Ritter,
zwei Engel und eine heraldische Lilie zeigt, zii Tschirna
bei Siegersdorf mit Flachbild der hl. Margarete, zu
Ei1dersdorf bei Grottkau mit Bildern von Joiias,
Moses und deii Evangelisten. So bietet sich wohl
inaiicherlei .Jntere«ssantes, was da verdient, zur all-
gemeineren Kenntnis zu kommen und der späteren Zeit
erhalten zu werden, und werden Mitteilungen solcher
Art ebenfalls willkommen sein.

Das größte Jnteresse erwecken naturgemäß die
Glocken-Jnschriften, die zunächst in Majuskel-, später
ziiineist in Minuskelschrift abgefaßt sind. Die ältesten
derselben aus dem 12. Jahrhundert geben nur die
Zeit des Gusses an: später werden die Berichte wori-
reicher, nennen den Stifter, den Gießer, auch den Seel-
sorger und sonstige um Kirche und Kirche«nbau verdiente
Männer der Gemeinde. Seit dem 13. Jahrhundert
ward es Brauch, kurze bibli.sche Texte oder selbst-
verfaßte Anrufungeii und Gebete oder Sprüche
anzubringen. Neben dem immer wie-derkehrenden
und durch den letzten Hirtenbrief des Herrn Fürst-
bischofs wieder allgemeiner bekannt gewordenen:
O Rex gl0riae Christe, veni cum page, findet sich
häufig das Ave Maria gratia p1ena bzw. Regina coeli
laetare, veranlaßt durch den Gebrauch der Glocke zum
Aveläuten; sanct0 Arn0ld0. pro ag0nizantibus auf
einer Toteiiglocke. An der Glocke zu Fröinsdorf liest
man: Domine Deus propicius esto p0pul0 tuo et
ne des hereditatem tuam in perditi0nem. 1569 sub
regimine D. Andreas abbatis Henri(-howiensis, an
der zu Prauß·: O eriste gl0riose, lau:-enci amice,
tonitrua granc1inesque a nobis rei(3e. amen. Ofter
sind Abkiirzungen gebraucht, die ohne Schwierigkeiten
aufzulösen sind: lN I-I()N»:» S. ANG: CVsT: C. V.
OR. PR. P. W. 8t I. COM. F. F. = in h0norem
s. Aug-e1i Custodis. Custos vitae, ora pro parooh0
Wirbensi et ipsi oommjssis tidelibus. Daneben sind
auch die Fälle nicht selten, wo Buch"staben bedeutungs-
los, nur zur Ausfüllung des Rauines angebracht sind.
Die Sprache ist bis ins späte Mittelalter ausschließlich
die lateinische, dann gesellen sich dazu iuiiuer mehr

die in der Landessprach·e absgefaß.ten: O Eh-riste,
Konig der Eren, kom mit frede. Hilf got maria berot
als das wir be inen, das es ein gut e.nde gewinne.
santa anna salbgritt, maria bit got vor uns. Ja es
se-;« se;-.ss seeessesssssse.i,«:...e:g-ssk;-«x..:s;I:s. ex:mer- ra)eni,oin o
Zugehörigkeit zu Prag) und Oberschlesien (Tarnowitz,
Gieraltowitz), von denen besonders die erste, aus dem
14. Jahrhundert stanimende mit dobc;2ieho domuhbe-innende der Deutung viele S wieri eit eboten -at.Die angeführten Beispiele zeiFen w-gh-l z?1r Genüge,
wie inhaltsreich sich eine Zusammenstellung des
Wichtigen und Bedeutsanien gestaltet, und seien darum
alle Leser zur Mitarbeit dabei, soweit sie dem einzelnen
möglich ist, freundlich eingeladen.

Ehescheidung wegen Nichterfüllung eines vor der
Trauung gegebenen Verspsrechens. Die Juristifche
Wochenschrift berichtet in ihrer letzten Nr. 12 S. 765X6
über ein Urteil des Reichsgerichts vom 10. Mai 1917
betreffend einen Ehefall, welcher das Jnteresse auch
des Seelsorgers erwecken dürfte. Die fragliche Ehe war
am 1. Oktober 1914 geschlossen worden, der Bräutigam
mosaischen Glaubens, die Braut evangelischer Kon-
fessioii. Die letztere hatte vor der Trauung ehren-
wörtlich versprochen, in der Ehe zur Religion ihres
Mannes i"iberzutreten, hatte aber dann, aus schweren
Gewissensbedeiiken, den Übertritt nicht vollzogen. Der

göZh-eiSiåaiz;iTIlagåe dEshhalb ai?f Scheifi)1C1Zncg Ins §kl1568es . . . »-in F -egatte ann an « ei 1ing «agen,
wenn der -aiidere Ehegatte durch schwere Verletzung der
durch die Eh-e begründeten Pflichten oder durch ehrloses
oder unfittliches Verhalten eine so tiefe Zerrüttung
des ehelichen Verhältnisses verschuldet hat, daß dem
Ehegatten die Fortsetzung der Ehe nicht zugemutet
werden kann.) Die Klage wurde aber in allen drei
Jnstaiizen abgewiesen. Das Reichsgericht hat seine
En.tscheidung folgendermaßen begründet: Der l·Ibertritt
zu einer andern Religion, zumal der vom Christentum

g»x"22Ir.ss;:«k;: es ss;"..;«:s..ris«ss.s;32D:«  gisieg i,oi-eoirrneae,
die reiflicher Überlegung bedürfe und kaum ohne innere
Kämpfe abzumachen sei. Das Versprechen, so ernst es

au3)) geznei;it r;)ar,cfei lZckåter gegeben als erfiFllt; daßso"l e tare i.ttli)e e enken bei ihr an getreten
seien, sei durch ihre Briefe aus jener Zeit bewiesen.
Gewiß hätte sie sich das vorher überlegen und das
Versprechen nicht ab-geben sollen; wenn sie es aber nur
so erfüllen konnte, daß. sie ihren Gewissensbe-denken

il)sjewalt 3ntat,f sod könne deine schufldhafte FS9g)iidliiiisgarin iii t ge- un en wer en, wie ie zur eidnng
erforderlich sei. Das frühe«re Versprechen würde sogar,
wenn ohne innere Überzeugung egeben, nicht b-iudendsein, weil es gegen die guten Sitten verstoßen hätt-e.
Dazu. hat, wie festgestellt, der Kläger selbst dem Uber-
tritt nur ,,eine mehr äußere Bedeutung« beigelegt.

Zum besproche«nen l1rteil»h«aben dann in der ge-
nannten Zeitschrift zwei Berliner Juristen, Dr. Fuchs

grub Psrof.sgr. ls;iahl,ßkurze Koi3nienta? geliefert, ine«nen ie i a o äu ern: Nu dem enor des an-
gezogenen Paragraphen waren die Bedingungen für
ein Scheidungsurteil nicht gegebe-n. Das Verhalten
der Beklagten war kein e.hrloses oder unsittli»ches, denn
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die Freiheit der Religionswahl ist für jeden Er-
wachsenen ein staatlich gewäh-rte.s Grundrecht, dessen
Gebrauch nie ehrlos sein kann; auch eine Verletzung
der durch die Ehe begründeten Pflichten liegt nicht vor;
weder das eheliche Zusammenleben noch die gegenseitige
Unte«rstützung, wie sie sich Eheleute leisten müßten, sei
dadurch gefährdet: es ließen sich wohl Fälle von vor-
ehelichen Versprechungen denken, deren Nichterfüllung
eine Verletzung solcher Pflichten wäre, wenn z. B. ein
Morphinist Abftinenz ver«sprochen und dann das
Versprechen gebrochen hätte, denn mit einem Morphi-
nisten die eheliche Lebensgemeinschaft zu führen, könne
dem andern Eheteil fast unmöglich werden. Ein solcher
Fall liege hier aber sicher nicht vor und konnte darum
nur auf Abweisung der Klage erkannt werden. Von
besonderem Interesse ist dann noch die angeknüpfte
Frage, wie die Entscheidung wohl ausgefallen wäre,
wenn das Ver«sprechen nicht auf einen Religionswechsel,
sondern auf die nach der Ziviltrauung noch anzu-
schließende kirchliche Trauung gerichtet gewesen wäre.
Läge da nicht eine Ve«rletzung der durch die Ehe be-
gründeten Pflichten vor, da kein Teil ein Hindernis
für das eheliche Zusammenleben setzen darf, die trotz
Versprechens unterbliebene kirchliche Trauung aber
tatsächlich dem andern Eheteil die Erfüllung der ehe-
lichen Pflicht aus Gewisfensbedenken un1nöglich macht?
Dr. Kahl meint dazu, daß ein solches nur durch kirch-
liche Auffassung bedingtes Bedenken kein staatlich an-
erkanntes Recht der Gemeinfchaftsweigerung schaffe;
mehr Erfolg verspreche der andere Weg der Anfechtung
der Ehe aus § 1334 des B.G.B. (Eine Ehe. kann
von dem Ehegatten angefochten werden, der zur Ein-
gehung der Ehe durch arglistige Täuschung über
solche Umstände bestimmt worden ist, die ihn bei
Kenntnis der Sachlage von der Eingehung der Ehe ab-
gehalten haben würden.) Könnte also nachgewiesen
werden, daß der andere Teil damals das Versprechen
der nachfolgenden kirchlichen Trauung ohne Ernst und
nur zur Täuschung des andern abgegeben habe, so sei
Aussicht auf eine wirksame Anfechtung einer solchen
Ehe. Der dargestellte Tatbestand könnte nun Be-
deutung gewinnen für den Fall, daß. eine Kath-olikin
in der geschilderte-n Lage, auch wenn es Mischeh-e ist,
in der ·sicheren Erwartung der nachfolgenden kirchlichen
Trauung, bei der standesamtlichen Eheschließung gar
nicht den animns contrahendi gehabt, so daß die Ehe
in to:-o eoclesjastio0 tat«sächlich nicht zustande ge-
kommen wäre. Es böte sich dann die Möglichkeit, von
dem vor dem staatlichen komm geltenden Ehebande
eben durch die Anfechtung desselben frei zu werden.

Nach-trag zu dem Artikel über die Mes3-präfation.
Zu den in der August-Nummer beh-andelten Regeln
über den Gebrauch der Präfation sind einige Zweifel
laut geworden, die hier ihre Lösung finden sollen.
Zunächst ist darauf hingewiesen worden, daß von den.
Sonntagsme-ssen in der Oktav von Weih-nachte«n und
Christi Himmelfahrt nichts esagt worden sei; es könnedoch der Fall eintreten, das in diesen Messen vor der
Kommemoration der Festoktave eine andere Kom-
memor-ation, z. B. von der dies O(-tava Inventionjs
S. Crucjs als Titularfest, zu mache-n sei; ist dann die
Präfation nach Nr. 2 von dieser Kommemoratiou, oder

nach Nr. 3 von der Festoktave Ascensjonis zunehmen?
Ohne Zweifel sind die genannten zwei Sonntagsmessen
ebenso wie die andern zwei in der Oktav von Epi-
ph-anie und Fronleichnam ihrem ganzen Texte nach wie
Oktavme«ssen zu betrachten, so daß die praekati0 0ctavae
die propria dieser Messen ist und demnach nach Nr. 1
in jedem Falle bei diesen Messen zu gebrauchen wäre.

Sodann ist der besondere Fall vorgelegt worden,
daß in einer Kirche des heiligen Apostels Thomas die
c0mmem01«atj0 der dies oct;ava S. Apost0li am Feste
der unschuldigen Kinder vor der commem0ratiooctavae
Nativjtatis anzusehen ist; ist dann auch die praekatio
Apostolorum und nicht de Nativjtate zu gebrauchen?
Nach dem in der letzten Nummer Bemerkten geht nach
den jetzt noch geltenden Regeln die praekatjo 0ikicij
prjm0 1oc0 commemorati auch in der Weihnachtsoktav
der praetatjo oct;avae voran, und wäre also die Prae-
kati0 Aposto101-um zu nehmen.

Endlich soll noch -die Bemerkung zugefügt sein,
daß nur die Kommemoration eines an dem Tage
treffenden Offiziums, nicht aber eine in die Messe
ex praecept0 oder ex dev0tjone eingelegte Votiv-
oration auf die Wahl der Präfation einen Einfluß
übt. Wenn also auch an einem Tage als imperata
die de spiritu Sancta einznlegen, oder wegen Aus-
setzung des Allerheiligsten die oratio de Ssmo bei-
zufügen ist, oder wenn endlich an Simplextagen eine
Oration zu Ehren der Muttergottes aus Andacht den
vorgeschriebenen Orationen zugesetzt wird, so darf aus
dem Grunde allein we-der die praekat;i0 de sx)iritu
Sancta noch de Nativitate noch de Beata gewählt
werden.

Personal-Uachrnhteii.
Anftellunsen und sesörderungeu.

Ernennungen: Erzpriester und Geistlicher Rat Franz Thlla,
Pfarrer bei St· Hedwig in Königshütte, wurde zum Fitrstbisehöflichen
slommissarius des Ko1mnissariats Pleß ernannt; Erzpriester und·Fb. Kom-
niissarius Ferdinand Vetter in Liebau wurde zum Archidiaton m1d
Fb. Koinn1issarins in Glogau ernannt. �� V·ersetzung·en und An-
stellungen: Pfarrer Paul Stoeckel in Schlaupitz zugleich· als Pfarr-
administrator in Heidersdorf; Nenpriester Alfons Glo g er in Lindenan
als Kaplan in Niederhermsdorf; Kaplan Stefan Schweinoch in
Berlin als I. Kaplan in Kreuzburg O.S.; Kaplan Paul Staffa in
Dittmerau als solcher in Pilehowitz; Kaplan Dr. Paul Michatz in
Kreuzbm:g als Kuratus in Greifenberg i. P.; Kaplan Franz Jantos
in Pilchowitz O.S. als solcher bei St. Joseph »in Berlin; Kaplau
Johannes Brandt» in Laband als Pfarradministrator daselbst.

Versetznngen und Ansiellungen: Kuratns Paul Hentschel in
Eichwalde als Pfarrer in Dittersdorf; Kaplan Paul C«-ressok, z. Z. in
Lilienthal, als Kaplan in Friedewalde; -Kaplan» Eugen Funk in
Frankensiein als solcher bei St. Michael in Berlin. · ·

Versetznngen und Anstellungen: Kaplan Dr. Paul Schinke in
Liebenthal als solcher bei St. Manritius in Brcslau; Kaplan Johann
Pacha in Kattowitz O.S. als solcher in Greisswald; .Kaplan Georg
Nonnast in Niederhermsdorf als solcher in Liebenthal; Neupriester
Albert Klenner in Würben als Kaplan in Franlenstein; Kaplan
Paul Pucher, bisher Feldgeistlicher, als I. Kaplan in Kochlowitz;
Pfarradministrator Johannes Netter in Fischgrund als Kuratus
in Birawa: Kuratus Joseph Dwucet in Bobrownil als Pfarrer in
Rosmiers.

- Proprium Germaniae.
Justi-

1. B. J«90hq.-; da st1-zip« l·Jp. Conf. duI)1.: Gnesen-Posen.
S. slnIe0n Conf. (1upl.: «1�rier.
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"I�t·anslati0 Beliquiar. Bd. Beginne, .luliunue, Gar-einige
et See. Virg. Mart. (lupl.: 0snal)riielc.

2. St-. M-n·ee1linus et Petrus Mart. (1u1)l.- Majas.
Z. S. Me1·un(lus Cont�. dupl.: Stral3i)urg.
5. S. Be-)itatius By. Mart. dupl. I. elass. cum 0etav.:

Ful(ia (Patron. prine. (lioeees.) dupl. I. ei. sine 0etav.:
Mainz. (lupl. 2. elass.: Augsl)urg. Baml)erg. Breslau.
Dresden. Brmlau(i. Glatz. Hildesbeim. Köln. Liml)urg.
(Patr0n. min. prine. (li0eees.) München. Münster. 0sna1)riick.
Pa(lerb0rn. Passau. Regensburg«. (Pundator di0ec.) Ratten-
l)urg. Speien «I�rier. Würzburg. Nordiscl1e Missionen. dupl.
maj.: Metz.

S. S. N0)·i)ertas Ep. ()0nf. tlupl. nmj.: Gclatz (Prag) (l�atr0n.
min. prineip. Regni.)

7. ss. B0l)anus By. et See. Mart. (assign. ex 5. »Jun.) dupl.:
I«�ul(1a. Mainz.

8. S. C-l0(lulplius By. Gent. elupl.: Met7..
l0.  Ma1n·inns Al)l). Mart. semi(l.: Köln.
l2. S. Lea III Pap. Gent. slnpl.: Aael1en. sin1pl.: l�aderl)0rn.
13. S. Felle-11ln Virg. Mart. simpl.: Fultla.
15. S. Ba1·(10 I·)p. Gent. (lupl.: Mainz.

B. .10leuta Viel. (lupl.: Gcuese11. P0sen.
S. Titus Mart. (luk)l. I. eines. (-am 0(-tm-.: G-latz. (Prag.)
(Titular. l«Jeeles. Metr0p()litan. et Patr. Regnj minus I)rine.)
(lupl. ma»j.: Leo1)sel1iit»Z (0lmiit-«) (Patr. n1inus I)rjne.Arel1i-
(li0ee.)

16. So. Aareus l«Jp. et .Iasti-in Virg. Mart. dupl.: Mainz.
S. Betrat) l«Jp. Coni�.: elupl. l. ei. cum 0etav.: Dresden
(l)at1-on. prineip. Vieariat. et 1)ioec-es.) Miinel1en Stadt.
(Pat1-ou. I)rine. Civitat·) tlnpl. 2. elass.: Miinel)en Di0eeese.
(lu1)l. maj.: Aug8bu1«g. Baml)erg. I.«Jiehståitt. l�ljl(lesliejm.
1�assau. Regensburg. Speien se-mid.: Breslau.

is. S. Bli8al)etlt Sel10euangleus. VII-g. ciupl.: I-im1)urg.
20. S. !s0uikatlu8 I«J1). Mart. semi(l.: I(uln1.

S. l)e0(Iatus By. ()()nt·. (lupl.: StraBl)urg.
�I�ruuslatio ss- ()rispinl et Crlsk)iuiaui Mart. ciupl.:
0sna1)riiek.

Si. S. All)anus Mart. (luk)l·: Main-«.
22. Ss. Ael1stlIs et See. Mart. si1npl.: l�ussau.

Ss. Viet0k et llesperius Bp. Gent. simpl.: Mets-«.
23. S. All)inllS Mart. se1ni(l.: Köln.
24. NntlVltus S. J0nn11ls B81)tlst-je: l3reslau («l�itul. Be(-l.

0atl1e(lr. et Patr. prine. Civitatis et (lioeees.) Bautzen
(Pai.1·. min. prine.)

27. S. (Jreseens l.«Jp. Mart. e1upl. maj.: l·-i1nburg. Majnz.
l)e(lleatl() "Beelesiae (·�-ntl1e(lt·ulis. (iup1. l. ei. cum 0et.: Metz.

29. Ss. Petrus et Paulus Ap.: Poren. Regens-barg ("l�itulares
Eeel. Catl1eclr.)
S. Petrus AI).: l3aut2en (�1�itul. Eeel. Catlledr.) �l.�rier (Patr.
0ivitatis.)

30. I)e(lieatio B(-elesiae Oatl1e(lr. (lupl. I. (-lass. cum 0etav.:
Regensburg.
111. .O.ei1atlIs. Primie-erlag der zehntausend Martyrer, die nach

der Legende unter Kaiser Hadrian am Berge Ararat gekreuzigt worden
sind; in Passau wohl wegen Reliquien verehrt. As V I51X66
Blt) I 4X5.

1l2. .tll)anus. Soll im 4. Jahrhundert aus dem Orient nach
Gallien gekommen sein und in Mainz bei seiner Predigt gegen die
Arianer den Martyrertod erlitten haben; unter Karl d. Gr. wurde über
seiner Ruhestätte eine prächtige Basilika errichtet, die in den Stürmen
der Reformation zugrunde ging. Gegen 60 Stifter und Bistümer

feierten ehedem sein Fest. Mit 2l. Juni. AS V 75��83. Bis) I 33f4.
Miit XV 984X90. XI« I. 400X2. IlB 1. 286X7. St. 1. 97X9 (1).

l13. Al1)inns. Das Haupt eines hl. Marthrers dieses Namens
brachte Kaiserin Theophano, Mutter Ottos IlI. 989 nach Köln, wo
es in der Pantaleonskirche niedergelegt wurde, in der Theophano ihre
legte Ruhestätte gesunden. Aus dem jetzt zur evangelischen Garnison-
kirche gewordenen Gotteshause sind die Reliquien in die Kirche Maria
de Paee (St. Pantaleon in der Schnurgasse) übertragen worden.
AS V 126X51. Bii) I 40. Mc. XV 686J8. St. 1. 114 (6).

114. Aureus. Bischof von Mainz, wurde 45l beim Einfall
heidnischer Horden mit seiner Schwefter Justina und mehreren
Tausenden von Christen getötet. MB 16. Juni. As IV 37��66.
Bis) l 1Z1. St. I. 361 (2).

115. Bar(l0. Abt in Hersfeld, dann Erzbischof von Mainz.
Den 10()9 abgebrannten Dom baute er wieder auf und weihte ihn
1036 ein. «s· 1051. As ll 296�3I5. Bii) I 147. Mist X! 317X42.
XI« l. 1700. St. I 386 (-2).

1l6. Banne. Der im Jnvestiturstreit unter Heinrich IV. bekannt
gewordene Bischof von Meißen und Apostel der Staren. s- 16. Juni
1106 in seinem 96. Jahre. 1576 wurde sein Leib dem Herzog von
Bayern überlassen und in der Don1kirche zu München beigesetzt.
Seitdem wird er dort als Stadtpatron und in ganz Bayern als Landes-
patron gefeiert. Mlt 16. Juni. AS lV 12lj86. I(l« 2. 381X-Z.
IIB 2. 601X3. St. I. 442X3 (1).

1l7. B0nitutius (5. Juni). Pius IX. hat sein Fest zur Zeit
der bekannten Kämpfe der deutschen Katholiken 1874 dem Kalender
der ganzen Kirche eingefügt, und das damals zusammengestellte Meß-
sormular trägt deutlich die Spuren seiner lIrsprungszeit; es bringt
den Wunsch des hl. Apostels Deutschlands nach Frieden für sein Volk
zum Ausdruck (so im Jntroitns: gaucleb0 in p0pul0 1ne0 et non
au(lietur in eo ult1.-a v0x iletus et v0x elam0ris; eleeti mej
non la1)0rai)unt i�rustra; oder im Graduale zur Osterzeit: Vi(lel)itis
et gaude1)it (-or vestrum, c0gn0seetur manus I)ni servis eius).
Sein Fest wird nach der Reform nur in Fulda noch mit Oktav be-
gangen, sein Bis-tum Mainz hat auf die Jahrhunderte lang gefeierte
Oktave trotz wiederholter Bitten in Rom verzichten müssen; in 21 andern
deutschen Bisttimern ist ihm wenigstens noch der ritus clupl. 2. olassjs
geblieben. Mit 5. Juni. AS I 445X97. Bil) I 209Xl0. Bil)s 58j9.
Pl« 89. 597��892. M(-l II 331X5«.). Ich 2. 1067J82. BE Z. 301J6.
St. l. 501j5 (7).

118. B0nil&#39;atius (20. Juni). Jn der D-lözese Knlm neben dem
hl.Br1tno von Querfurt, der auch oft Bonifatius heißt nnd ebenfalls
bei den baltischen Volkssiännuen predigte, am 20. Juni gefeiert, und
besonders als Apostel der Rassen genannt. MIi- 19. Juni.

1l9. Ol0(lul1)ltus. Sohn des Bischofs Arnulph und 33. Bischof
von Metz. f 694 nach 40jähriger Amtsführnng. MR 8. Juni. AS
ll l25X3l. Bis) I 262. Ich 8. 1450. St. 1. 601.

120. 0reseens. Nach der Tradition Mitarbeiter des hl. Paulus
(Il. Timoth. 4. 10), soll das Bistmu Mainz gegründet und dort den
Marthrertod erlitten haben. Seine Reliquien wurden mit vielen andern
von dem Kardinal Erzbischof Albrecht in seine Lieblingsstiftung Halle
übertragen, der ausgebrochenen Reformation wegen aber wieder zurück-
gebracht und gingen in der französischen Okkupation zugrunde. MB
27. Juni. XI« Z. 1186 St. 1. 677 (4).

121. I)e0(latus. Zuerst Bischof von Nevers, dann Abt von St. Die
in Lothringen, zog steh in die Einsamkeit zurück, zuletzt in der Nähe
von Ammeks(hweier bei Colmar (Bistum StraßbuVg)- wo er 679
starb. As 725X37. Bis) I 321f2. Bil)s 90. Pl« 151. 605X34.
Mist 1XV 259X62. St. I. 741 (4).

122. Bl.is2heti1 sel10enaugiensis. Stammt aus edler Familie
am Mittelrhein, lebte vom 12. bis 36. Jahre im Kloster Schöuau in
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Nassau (Diözese Limburg) und ist Verfasserin einer Anzahl visionärer
Schriften, die ihr Bruder Egbert, Abt zu Schönen, in der heut er-
haltenen Form redigierte. Zeitgenossin und Freundin der hl. Hildegard.
-s 18. Juni 1164. lllR 18. Juni. As 1V 499�532. Pl« 195.
1l3X94. III« 4. 383X5. III) 5. 308X9. St. ll 38 (3).

123. ID0l)anus. Gefährte des hl. Bonifatins bei seinem Martyrer-
tode; als Bischof von Utrecht mit zur Mission bei den Friesen berufen,
errang er ebenso wie Adelarius von Erfurt am 5. Juni 755 mit
51 Genossen die Blutzeugenkrone·

124. Fe1ieulu. Freundin der hl. Petronilla, zu Rom unter
Domitian als Martyrin gestorben und zu Fulda, wohl ihrer Reliquien
halber, verehrt· NR 13. Juni. As Mai Il1 6��13. l3l1) I 430.
St. 2. 17ZX4 (3).

125. Jae0l)us (le streng. (Beatus.) Stammt ans der Adels-
familie der Strepa, trat in den Minoritenorden, wurde Klostervorsteher
in Lemberg und von Bonifaz VllI. auf den Erzbischofsilz Halicz be-
berufen, der später nach Letuberg verlegt wurde. l8 Jahre leitete er
das Bistum; er war eifriger Förderer der»eucharistischen Andachten
nnd besonderer Verehrer der Gottesmutter und starb 14l1. As Okt. VlIl
8l4. St. 3- 111 (42).

l26. I0lentu (Beata), Tochter Belas IV. von Ungarn, bei den
Polen Helena genannt, Schwester der seligen Kinga (5e"unegundis),
wurde dem Polenherzog Boleslaus dem Frommen vermählt, zog sich
nach dessen Tode in das Kloster Alt-Sandez zurück, und von
hier durch Kriegsunruhen vertrieben, verbrachte sie ihre letzten Tage
im Klarissinnen-Kloster zu Gneseu. f 1«298. As April lll 96.
St-. L. 618 (9).

127. l.eo lIl. Regierte die Kirche von 795��8l6- Dnrch eine
ihm feindliche Partei bei der Martusprozesston 799 gefangen genommen-
zog er nach der Befreiung in das Lager Karls d. Gr. nach Paderborn;
im nächsten Jahre kam Karl nach Rom 1md wurde am Osterfeste 800
von Leo am Grabe Petri gekrönt. -s· 12. Juni 8l6. Eli 12. Juni.
As 1«ll (39��87. l3ll) lI 7l6. Pl« 135. 8l)7X12. XI- 7· 177ls81.
1IE 374,l7. St. Z. 745X8 (l5,) l«ii)er Pontili(3. ed. I)uelsesne ll
1()6X34. «

l28. llIu1«e.elllnus et Petrus. Berühmte Martyrer des Alter-
tums. Sie litten in der Diokletianischen Verfolgung zu Rom und
wurden im C-oemeto1·ium int(z1« ein;-.s lautes an der via I«:ivie:i11u-
bestattet. Ihr Henker hat dem späteren Papst Damasus als Knaben
noch erzählt, der Richter habe ihre Enthauptung im Dickicht des Waldes
befohlen, damit niemand ihr Grab kenne. Vgl. Epigramm des
Damasus:

Mai-eellino tuos, pu1-iter Fett-e, nosee triumI)ltos.
Po--eusso1· I-etulit Damaso n1il1i cum puer eSse1n,
llaee sil)i out-nil«iee1n 1·ai)iell1n1 1nan(lul»a (le(lisse,
sepibus in 1ne(.iijs I-est:-er ut tunc colln se(-aret,
No tu1nulum vest1·ll111 (1uis(1u:un (-0gn0scet«0 1)oSset.

Im Gegensatz zu dieser Absicht wurde ihre Todesstätte statt Silv:i
nigra bald ihnen zu Ehren silv-1 ean(1icla genannt, und ihre Leiber,
die Einhard, der Biograph Karls d. Gr., nach Deutschland überftthren
ließ, werden heut noch in der damals errichteten prächtigen Basilika
zu Seligenstadt (Diözese Mainz) alljährlich von vielen fronuneu
Pilgern besucht. Sie werden im Meßcanon nach der Wandlung ge-
nannt. llllt 2. Juni. AsI 166�-2()4. Bibl! 776j7. Bll) S 2()7.
Pl« 104. 537�600. 135. 717s20. MS XV 238X64. Poet. let. Il
126X35. l(I« 654J5. St. 4. 87X8 (l5).

129. U-n11«lnnS. J1n 10. Jahrhundert fand man beim N(-ubau
der Kirche St. Pantaleon zu Köln das Grab eines hl. Martyrers
Maurinus, der nach einer auf dem Sarge stehenden Inschrift im Atrinm
der Kirche gemartert worden sein foll, doch ist der Bericht über seinen
Tod sehr zweifelhaft, nnd konnten die Bollandisten sichere Quellen dar-

über nicht entdecken. 1llR 10. Juni. AS ll 276J80. Bi1) ll 840.
Ell; XV 683X6. st 4. 329 (1).

l30. 1lI01·un(lus. Zögling der Wormser Stiftsschule; auf der
Wallsahrt nach Compostella besuchte er das anfblühende Clugny und
wurde Zisterzieuser; von Abt Hugo wurde er nach Altkirch im Ober-
elsaß (Bistun1 Straßburg) gesandt, wo er segensreich wirkte. Sein
Grab ist ein noch heut besuchter Wallfahrtsort. As I 332J51. Bis)
Il 878. st. 4. 493X5 (2).

l31. No1·bertus. Der Stifter der Prämonstratenser und Bischof
von Magdeburg zählt mit zu den Patronen des Bistnms Prag (seine
Statue deshalb unter denen der andern Patrone auf der Karls-
[Johannes-]Brücke in Prag), weil sein Leib im Prätnonstratenser-Stist
Strahov ruht, wohin er in der Reformationszeit übertragen wurde.
Mit S. Juni. As I 791�973. Ell) ll 903s4. Pl« 170.1235�1364.
lllG Xll 663��706. XXX 206X7. III« 9. 448J53. III) 15. 607s9.
St. 4. 578J85 (1).

132. Regina. Bischof Gotfried von Osnabrück (l421-�48)
erhielt von seiner Schwester, der Äbtissin zu St. Ursula in Köln, die
Reliquien der hl. Regina, Juliana, Cordula 1md Cordua,
Gefährtinnen der hl. Ursula, die in der Kathedrale niedergelegt und
vor einigen Jahren in einem neuen prächtigen Schrein eingeschlossen
wurden.

133. slmeon. Bei Abt Eberwein in der vita des Bischofs Poppo
von Trier erwähnt. Soll aus Sizilien stannnen, eine Wallfahrt nach
dem hl. Lande unternommen nnd eine Zeitlang als Mönch am Sinai
gelebt haben; durch Bischof Poppo kam er nach Trick und wurde
Reklnse in der po1·ta nigra, die nach ihm noch Simeonstor heißt.
-s l. Juni l035. 1llR l. Juni. As l 85��104. litt) Il 1l52.
PS 154.1245j8. US VIll. 209sl1. st. 5. 3l4X5. (l3).

134. Vlet01· et llespe1·lus. Zwei Bischöfe von Mel; aus dem S.
Jahrhundert, deren Reliquien am 22. Juni 1l42 bei St. Clemens
zu Metz aufgefunden worden sind.

l35. Vitus. Ein viel verehrter, aber wenig beglaubigter Heiliger.
Durch die Mönche von Corvey, die sich des Besitzes seiner Reliquien
rühnuen, wurde die Verehrung desselben weit verbreitet. Der Sachsen·
kaiser H(-inrich l. schenkte einen Arm an den hl. Wenzeslaus, daher
der Veitsdom in Prag zu seiner Ehre erbaut. Über die behauptete
Verbindung seiner Legende mit dem flavischen Lichtgott Svantovit zu
vgl. Giefebrecht, Wendische Ges(hichten· l1. M It l5. Juni. As lll.
49l�519. IZll)ll l257s9. l3ll)s308X9. 1lI(-�-ll.576s85. I(l« l021s3.
 5. 74c;-81 (7). »

Literarische5.
synopsis �l�l1eol0giue (lognsnt-jene s1)eeialls -nie-tot«e

Dr. A. Sanella. Vol. I: De Deo uno, De Deo t1«ino, De Deo
(-1«e:lnte, De ge-atiu l1al)ituuli, De vix-tuti1)us iufusis, De g1-arise
ne-tuali. 1«�l-iburgi l3risgovi:1e 1916, B. 1le1.-cle1·. XXlV, 3s4 p.
gis. 80. 5,60 Mk. � Der als Orientalist und Exeget bestens be-
kannte Verfasser überrascht die Theologenwelt mit einer neuen Dog-
matik, deren ersten Band er mitten im Weltkrieg uns vorlegt. Die
reife Frucht eitler zwölfjährigen Lehrtätigkeit am Priesterfeminar in
Leitmeril,z, hat das Werk den weisen Rat des Römers: Nonum pre-
matur in unnum mehr als nötig befolgt. Doch no(h ein anderes
lateinisches Wort hat sich an ihm erfitllt: llul)ent sue( fette! lil)elli.
Schon war der Druck im Sommer 19l4 weit vorgeschritten, als der
schreekliche Weltkrieg ausbrach und die Seszerei ihre Arbeit unterbrechen
mußte. Nur den flehentlichen Bitten des Verfassers war es zu ver-
danken, daß der rilhmlichst belannte Verlag nach zweijähriger Pause
den unfertigen Band zu Ende drnckte, die Herausgabe des noch aus-
stehenden Bandes auf Friedenszeiten hinaussehiebend.

Um die Eigenart nnd Einrichtung des vorliegenden Bandes zuver-
stehen, muß man steh erinnern, daß an allen theologischen Lehranstalten




